
 
 

 

 
Allgemeiner Preis der Grundversorgung StromPlus 

Strompreise gültig ab dem 1. Januar 2026 
StromPlus – 100 % Ökostrom 

Preisregelung 
Grundpreis Arbeitspreis 

in Euro/Monat  in Cent/kWh 
netto brutto netto brutto 

StromPlus (Preise ab 01.01.2026) 11,75 13,98 33,80 40,22 
StromPlus (Preise bis 31.12.2025) 11,75 13,98 35,10 41,77 

 

Das Stromprodukt StromPlus steht für Stromlieferungen nach den Vorgaben der Stromgrundversorgungsverord-
nung (StromGVV). Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt 
werden. Mit dem Stromprodukt StromPlus ist sichergestellt, dass Ihr benötigter Strom zu 100 % aus Erneuerbaren 
Energien bereitgestellt wird (Ökostrom). 

 

Grundpreis 
(Euro/Jahr) Arbeitspreis (Cent/kWh) 

bis 
31.12.2025 

ab 
01.01.2026 

bis 
31.12.2025 

ab 
01.01.2026 

Bruttoendpreis (mit 19 % Mehrwertsteuer) 167,79 167,79 41,77 40,22 
Nettoendpreis (ohne Mehrwertsteuer) 141,00 141,00 35,10 33,80 
In den Bruttoendpreis fließen ein - Gesetzliche Steuern, Abgaben und Umlagen: 
Umsatzsteuer 26,79 26,79 6,67 6,42 
Stromsteuer  2,05 2,05 
Konzessionsabgabe (Wegenutzungsentgelt an Gemeinden)  1,59 1,59 
KWKG-Umlage nach § 12 EnFG  0,277 0,446 
Aufschlag für besondere Netznutzung 
(bis 31.12.2024: § 19 StromNEV-Umlage)  1,558 1,559 

Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i.V.m. § 12 EnFG  0,816 0,941 
Summe Steuern, Abgaben und Umlagen 26,79 26,79 12,961 13,006 
Als Entgelte des Netzbetreibers fließen ein: 
Netzentgelt pro verbrauchte Kilowattstunde  7,74 6,15 
Verbrauchsunabhängiger Grundpreis Netz 75,00 70,00  
Moderne Messeinrichtung (wenn vom grundzuständigen 
Messstellenbetreiber bereitgestellt) 16,81 21,01  

Summe regulatorischer Preisbestandteile 91,81 91,01 7,74 6,15 
Summe staatlicher und regulatorischer Preisbestandteile 118,60 117,80 20,701 19,156 
Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen  
(Beschaffung und Vertrieb) 
am verbrauchsunabhängigen Grundpreis pro Jahr 49,19 49,99  
am Arbeitspreis pro verbrauchte Kilowattstunde  21,069 21,064 
Zusätzliche Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Aufschläge finden Sie auf der Informationsplattform der deut-
schen Übertragungsnetzbetreiber www.netztransparenz.de. 

In einem Versorgungsgebiet mit weniger als 25.000 Einwohnerinnen und Einwohnern fällt eine geringere Konzessionsab-
gabe i.H.v. 1,32 Ct/kWh (netto) an. 

Die Wasserstoffumlage nach § 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG wird nicht gesondert erhoben. Die Kosten werden innerhalb 
des bestehenden Aufschlags für besondere Netznutzung abgebildet.  
 
Bei der Berechnung der Netto- und Bruttowerte kann es zu Rundungsdifferenzen kommen.  
 
Stand: 04.11.2025 




